




Anmerkungen zum Bestätigungsschreiben der Versicherungskammer Bayern:

Das verbindliche Bestätigungsschreiben liegt uns seit mehreren Monaten vor, 
in unterschriebener Form erst seit 30.06.2010.

Im 4. Absatz heißt es, „kein Versicherungsschutz besteht dagegen für Haftpflichtrisiken 
des beauftragten Bohrunternehmens“. Die Gemeinde hat sich den Versicherungsschutz der 
BE Geothermal für Haftpflichtrisiken durch Vorlage der Versicherungspolice nachweisen 
lassen. 

In Absatz 5 wird darauf hingewiesen, „dass der Versicherungsschutz über die KommHV 
nicht die gesetzliche Haftpflicht wegen Umweltschäden erfasst, die aus dem Bau, 
Besitz und Betrieb von Anlagen nach Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UHG resultieren“. Es wird weiter erläutert, dass ein Geothermie-Heizkraftwerk keine 
Anlage im Sinne dieser Bestimmung darstellt. 

Als reines Redundanzkraftwerk, d. h. als Sicherheit bei Störungen der geplanten 
Geothermie-Fernwärmeanlage, sind Feuerungsanlagen von 15 MW (Megawatt) geplant. 
Eine eigene Umwelthaftpflichtversicherung ist nicht erforderlich, da diese 
Feuerungswärmeleistung die Mengenschwelle nach dem Umwelthaftungsgesetz 
(= 50 MW) nicht erreicht. 
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